
Ich möchte das Mitteilungsblatt der Gemeinde Hochdorf lesen.

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim | 07154 8222-70 | anzeigen@duv-wagner.de

Abo-Bestellschein Hochdorf

  in gedruckter Form in meinem Briefkasten (18,50 € pro Jahr, inkl. MwSt.)

  in digitaler Form als E-Paper (12,00 € pro Jahr, inkl. MwSt.) per Mail an:

Amtliche
Bekanntmachungen

Öffentliche Gemeinderatssitzung  Am Dienstag, 02.03.2021  findet  um 18:00 Uhr die nächste 
öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderats 
in der Gemeindehalle Hochdorf, Hauptstraße 26 statt. 
Es wird nachfolgende Tagesordnung beraten: Öffentlich: 
 1. Bericht des Bürgermeisters  2. Bürgerfrageviertelstunde  3.  Evaluierung der Kostenübernahme eines Führer-

scheins für das Feuerwehrfahrzeug der Abteilung 
Hochdorf 

 4.  Vergabe der Erschließungsarbeiten Wohnbaugebiet 
Galgenberg  5.  Ausbauarbeiten in der L 306 - Waldseer Straße in 
Unteressendorf  6. Vergabe Ausgrabung Leitungen Kreuzäcker II  7. Baugesuche  a)  Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage - Flst. Nr. 88 und 88/1, Hauptstraße 58, Hochdorf 

 b)  Errichtung eines Lagerzeltes mit Fundamenten - Flst. Nr. 396/11, Steigäcker 10, Hochdorf  c)  Neubau eines Wohnhauses mit 4 Wohneinheiten - Flst. Nr. 280/10, Fichtenstraße 8, Hochdorf  8. Kindergartenbedarfsplanung 2021/2022  9. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 10. Annahme von Spenden 11. Bekanntgaben und Verschiedenes   
Erläuterungen zur öffentlichen Tagesordnung: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in der kommenden Gemeinderatssitzung werden folgende 

öffentliche Tagesordnungspunkte behandelt, die wir Ihnen 
hier gerne kurz vorstellen:   
Top 3 
Die Verwaltung berichtet über die im Jahr 2018 beschlos-
sene Kostenübernahmeregelung zum Erhalt des C-Füh-
rerscheins für Mitglieder der FFW und die bisherigen Er-
fahrungen hieraus.   
Top 4 
Die Erschließungsarbeiten für das Wohngebiet „Galgen-
berg“ in Unteressendorf wurden öffentlich ausgeschrieben. 
Der Gemeinderat berät über die Vergabe.   

Top 5 
In der Waldseer Straße in Unteressendorf plant das Re-
gierungspräsidium Tübingen die Teerdecke zu erneuern. 
In diesem Zusammenhang möchte die Gemeinde den Ab-
wasserkanal sanieren und die Leerrohre für das landkreis-
weite Backbonenetz verlegen. Der Gemeinderat berät über 
die Vergabe. 
Top 6 
Im neuen Baugebiet Kreuzäcker II sind auf einigen Bau-
plätzen alte Leitungen und Drainagen vorhanden, welche 
von der Gemeinde noch im Rahmen der Erschließung aus-
gebaut werden. Der Gemeinderat berät über die Vergabe. Top 7 
Die Baugesuche werden in der Sitzung vorgetragen. Der 
Gemeinderat entscheidet über das gemeindliche Einver-
nehmen. 
Top 8 
Jedes Jahr wird eine Bedarfsplanung für die Kinderta-
gesbetreuung in der Gemeinde aufgestellt, um feststellen 
zu können, inwieweit die Bedarfe gedeckt und der Rechts-
anspruch von Eltern und Kindern erfüllt werden konnte. Der 
Gemeinderat berät über die Kindergartenbedarfsplanung 
2021/2022. 
Top 9 
Der Gemeinderat berät über die Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan für das Jahr 2021. Die Einwohnerschaft ist zu der Sitzung recht herzlich ein-
geladen. 
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Termine im März 2021 
Gemeinderatssitzungen: 02.03. in der Gemeindehalle Hochdorf 23.03. in der Gemeindehalle Hochdorf Grüngutabfuhr 22.03. ab 6:30 Uhr 

Grüngutentsorgung bei Familie Heckenberger mittwochs, 15:00 - 18:00 Uhr und samstags, 11:00 - 14:00 Uhr 
Müllentsorgung 01.03. Restmüllabfuhr 03.03. Papierabfuhr 04.03. Gelber Sack 15.03. Restmüllabfuhr 29.03. Restmüllabfuhr 31.03. Papierabfuhr 

Wasser- und Abwassergebühr 31.03. Fälligkeit I. Quartalsrate

Osterpausein HochdorfSehr geehrte Autoren,
aufgrund der Osterfeiertage erscheint  

in der Kalenderwoche 14 kein Mitteilungsblatt.

Letzte Veröffentlichung: 01.04.2021

Redaktionsschluss: 
28.03.2021, 16:00 Uhr

Nächste Veröffentlichung: 15.04.2021

Redaktionsschluss: 
12.04.2021, 16:00 Uhr

Wir bitten um Beachtung 
und wünschen Ihnen schöne Osterfeiertage.

Der Verlag

AmtlicheBekanntmachungen
Öffentliche Gemeinderatssitzung  

Am Dienstag, 23.03.2021  findet  um 18:00 Uhr die nächste 

öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderats 

in der Gemeindehalle Hochdorf, Hauptstraße 26 statt. 

Es wird nachfolgende Tagesordnung beraten: 

Öffentlich: 1. Bericht des Bürgermeisters 

2. Baugesuche a)  Bauvoranfrage Neubau eines Betriebsleiterwohnhauses 

mit Doppelgarage -Flst. Nr. 19, Appendorf 6/1, Schwein-

hausen b)  Bauvorhaben zur Kenntnis 

3.  Schaffung weiterer Kindergartenplätze -Entscheidung 

weiteres Vorgehen 
4.  Bau des Backbonenetzes durch den Landkreis Biberach 

und innerörtliche FTTB-Mitverlegung 

5. Organisationsuntersuchung Bauhof 

6. Annahme von Spenden 
7. Bekanntgaben und Verschiedenes 

Erläuterungen zur öffentlichen Tagesordnung: 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

in der kommenden Gemeinderatssitzung werden folgende 

öffentliche Tagesordnungspunkte behandelt, die wir Ihnen 

hier gerne kurz vorstellen: 

Top 2 Die Baugesuche werden in der Sitzung vorgetragen. Der 

Gemeinderat entscheidet über das gemeindliche Einver-

nehmen (2a) bzw. nimmt hiervon Kenntnis (2b). 

Top 3 Im Rahmen der Bedarfsplanung 2020/2021 wurde die Ver-

waltung zur Schaffung von weiteren Betreuungsplätzen 

vom Gemeinderat nicht nur beauftragt, die Errichtung ei-

nes Waldkindergartens voranzutreiben und für diesen ei-

nen Standort zu suchen, sondern auch, Varianten für die 

Schaffung weiterer Plätze über den Waldkindergarten hi-

naus untersuchen zu lassen. Das Architekturbüro Gapp & 

Gapp wurde beauftragt und stellt mehrere Varianten vor. 

Der Gemeinderat berät über das weitere Vorgehen. 

Top 4 Der Landkreis Biberach hat beschlossen, dass der Ausbau 

eines Backbones durch den Landkreis für seine Städte und 

Gemeinden erfolgen wird. Hierzu werden sowohl Trassen 

neu gebaut als auch bestehende Infrastrukturen in Form 

von Leerrohren genutzt. Der Gemeinderat berät über das 

weitere Vorgehen. Top 5 Der Gemeinderat hat im vergangenen Jahr angeregt, die 

Struktur des Bauhofs zu untersuchen/überprüfen. Die Ver-

waltung hat dazu Angebote für Organisationsuntersuchun-

gen eingeholt. Der Gemeinderat berät über das weitere 

Vorgehen. 
Die Einwohnerschaft ist zu der Sitzung recht herzlich ein-

geladen. 

Wasser- und Abwassergebühr  

Am 31. März 2021 ist die Schlussrechnung 2020 und der 

1. Abschlag 2021 der Wasser- und Abwassergebühren zur 

Zahlung fällig. Die Höhe der Abbuchungsbeträge ist aus 

der Verbrauchsabrechnung, die den Haushalten im Laufe 

der KW 12/2021 zugestellt wird ersichtlich. Sollte der Steu-

erbetrag nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages bei der 

Gemeindekasse eingegangen sein, entstehen Säumnis-

zuschläge. Im Falle einer Mahnung muss außerdem eine 

Mahngebühr erhoben werden. Soweit der Gemeindekasse 

ein SEPA-Basislastschriftmandat vorliegt, wird der fällige 

Betrag vom jeweiligen Bankkonto abgebucht. Ohne erteilte 

Einzugsermächtigung bitten wir den fälligen Abschlag un-

ter Angabe des Kassenzeichens rechtzeitig zu überweisen. 

Wir bitten die Abschlagstermine (31.03.; 30.06.; 30.09.; 

30.12.) einzuhalten. 
Achtung:  Monatliche Zahlungen können in der Buchhal-

tung nicht zugeordnet werden und werden zurücküber-

wiesen. 
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Abonnent (Bitte am PC oder in DRUCKSCHRIFT ausfüllen)

Vor- und Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon für Rückfragen

Ort, Datum, Unterschrift

Einwilligungserklärung: Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
haben wir alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes 
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die 
sonstigen datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über si-
chere Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben. Zur Bearbeitung Ihres 
Anliegens werden personenbezogene Daten von Ihnen erhoben, wie z.B. Name, Anschrift, 
Kontaktdaten sowie die notwendigen Angaben zur Bearbeitung. Die Verwendung oder Wei-
tergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird ausgeschlossen. In dem Fall eines gebühren-
pflichtigen Vorgangs übermitteln wir zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten 
Daten an den ePayment-Provider. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden.

Es gelten die auf der Rückseite abgedruckten AGB über den Vertrieb von Amts- und 
Mitteilungsblättern der Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG.

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Abonnenten)

Ort, Datum, Unterschrift

DE

Liebe zukünftige Leserinnen und Leser,

das unten aufgeführte SEPA-Lastschriftmandat 
wurde entwickelt, um Ihnen noch mehr Sicherheit 
zu geben. Für Sie ist es bequem und praktisch, wenn 
Ihr Jahresabonnement automatisch abgebucht wird.

SEPA-Lastschriftmandat: Wir ermächtigen die Druck + Verlag Wagner 
GmbH & Co. KG, Zahlungen von unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Über die Einreichung der Lastschriften wird 
die Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG uns rechtzeitig – mindestens jedoch 5 Tage – vor 
Belastung informieren (Prenotifikation). Hinweis: Innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, kann die Erstattung des belasteten Betrages verlangt werden. Es 
gelten dabei die mit unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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AGB

AGB über den Vertrieb von Amts- und Mitteilungsblättern von Druck + Verlag Wagner 
Stand Januar 2021

1.  Gegenstand der vorliegenden AGB ist der Vertrag über den regelmäßigen Bezug der Printausgaben folgender Amts- und Mittei-
lungsblätter: Achstetten, Ailingen, Amtzell, Baienfurt, Baindt, Bergatreute, Bitz, Bodnegg, Bad Buchau, Dettingen, Deuchelried, 
Dotternhausen, Eggingen, Eriskirch, Erolzheim, Fellbach-Oeffingen, Fischbach, Fronreute, Grünkraut, Gutenzell-Hürbel, Hoheneck, 
Hochdorf, Immenstaad, Kirchberg, Langenenslingen, Albstadt-Laufen, Leupolz-Karsee, Albstadt-Margrethausen, Markdorf, Me-
ckenbeuren, Neidlingen, Neukirch, Neuravensburg, Niederwangen, Oberstadion, Oberteuringen, Ochsenhausen, Albstadt-Onst-
mettingen, Remseck-Pattonville, Pflugfelden, Pfeffingen, Pfullendorf, Rot an der Rot, Schlier, Schomburg, Schwendi, Sigmaringen, 
Tannheim, Ummendorf, Unlingen, Vogt, Waldburg, Warthausen, Wolfegg und Wolpertshausen. Der Vertragsschluss erfolgt durch 
Bestellung des Abonnenten (Auftraggeber) und Annahme durch die Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG; Max-Planck-Straße 14, 
70806 Kornwestheim, durch schriftliche Bestätigung oder durch Beginn der Zustellung. 

2.  Die Höhe des Bezugspreises richtet sich nach der zum jeweiligen Liefertermin gültigen Preisliste des Verlages. Der Bezugspreis 
enthält die anfallenden Zustellkosten sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer. Der Verlag behält sich eine Anpassung der Bezugs-
preise an die wirtschaftlichen Entwicklungen vor. Bezugspreisänderungen werden in dem jeweiligen Blatt bekanntgegeben, eine 
Einzelbenachrichtigung erfolgt nicht. Bei Zahlungsverzug behält sich der Verlag vor, die Zustellung einzustellen. 

3.  Erstmalige Zahlungen per SEPA-Lastschrift werden dem Abonnenten einmalig 5 Tage vor Belastung angezeigt (Voranzeige bzw. 
Prenotifikation). Der Bezugspreis wird jeweils am achten Werktag des abzurechnenden Zeitraumes belastet. 

  Im Falle individueller Erhöhungen oder Verminderungen des zu belastenden Betrages aufgrund folgender Ursachen erfolgt keine 
Voranzeige über den geänderten Abrechnungsbetrag: 

 a)  Bezugsunterbrechungen des Abonnements führen zu keiner Reduzierung des Abrechnungsbetrages nach Maßgabe des Punktes 
7 dieser AGB. 

 b)  Individuell veranlasste einmalige Belastungen oder Gutschriften, beispielsweise Preiserstattung bei Lieferausfällen, führen zu 
den jeweils individuell vereinbarten Erhöhungen bzw. Reduzierungen des Abrechnungsbetrages, ohne dass dem Kunden diese 
Veränderung des Abbuchungsbetrages über eine Prenotifikation angezeigt werden muss. 

  Der Verlag behält sich vor, Rücklastschrift-Gebühren, die aus vom Kunden zu vertretenden Gründen erhoben werden, an diesen 
weiterzuberechnen.

 
4.  Das Abonnement kann mit einer Frist von einem Monat zum Jahresende gekündigt werden. Abo-Kündigungen bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform und sind an Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG; Max-Planck-Straße 14, 70806 Kornwestheim 
zu richten. Zusteller sind zur Entgegennahme von Abbestellungen nicht befugt. 

5. Prospekte sind Bestandteile der Blätter und können aus technischen Gründen in Einzelfällen nicht weggelassen werden. 

6.  Abonnementveränderungen (Reise, Umzug) können nur pünktlich bearbeitet werden, wenn sie spätestens sechs Tage vorher beim 
Verlag vorliegen. 

7.  Bei einer Unterbrechung des Abonnements wird das anteilige Bezugsgeld nicht gutgeschrieben. 

8.  Anderslautende, auch mündliche oder schriftliche Vereinbarungen mit Beauftragten und/oder Erfüllungsgehilfen des Verlages 
haben keine Gültigkeit. 

9.  Für Nichtlieferung, verspätete Lieferung oder Sachschäden im Zuge der Auslieferung der Printausgabe der in Ziff. 1 genannten 
Blätter haftet der Verlag nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Der Verlag haftet nicht für das jeweilige Nichterscheinen der 
Printausgabe der in Ziff. 1 genannten Blätter infolge höherer Gewalt, durch Störung des Arbeitsfriedens sowie im Falle einer 
Betriebsunterbrechung bzw. eines Systemausfalles. Für im Ausland verspätet oder nicht eintreffende Exemplare der in Ziff. 1 ge-
nannten Blätter kann kein Ersatz geleistet werden. 

  Die Haftung des Verlags für Schäden des Kunden durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Verlags, für Personen-
schäden und Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz ist nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen unbeschränkt. Dies 
gilt auch für Schäden, die durch Erfüllungsgehilfen des Verlags verursacht werden. 

10. Gesetzlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesen AGB ist der Wohnsitz des Lesers. 

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand für ein evtl. Mahnverfahren ist der Sitz des Verlages. 

12. Die Datenschutzhinweise für den Abobezug finden Sie hier: Datenschutz

https://www.duv-wagner.de/meta/datenschutz/
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